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Das Wiedersehen

(Beschreibung
siehe nächste
Seite)



Kommentar zu den Bildern:

Zum Titelbild: «Das Wiedersehen», Holzplastik
von Ernst Barlach. Der Künstler will uns gerade
zur Weihnachtszeit an die vielen vertriebenen
und getrennten Menschen unserer Zeit erinnern.
Weihnachten soll ein Tag des Wiedersehens und
Wiederfindens sein. Im tiefsten Sinn heisst das:
Gott und die Menschen möchten sich wiederfinden

und versöhnen.

Der Flötenspieler: Einfach gekleidet, gläubig
lauschend sitzt er da und spielt auf seiner Flöte.
Ein Sinnbild für den zufriedenen, gläubig
hoffenden Menschen in der Adventszeit.

Blick in die Welt

«Im Armenhaus Asiens wird gekämpft»

Unter diesem Titel brachte eine Tageszeitung

die Meldung vom ausgebrochenen
Krieg zwischen Indien und Pakistan. Es ist
wirklich so: In beiden Ländern lebt der
grösste Teil des Volkes in grosser Armut.
Überschwemmungen, Hungersnöte,
Massenerkrankungen, wie z. B. die Cholera,
vergrössern immer wieder das Elend. Die
verantwortlichen Regierungen hätten
Gescheiteres zu tun, als ihre Völker für den
Krieg zu begeistern. Aber wenn Wut, Hass,
Ärger und Leidenschaft in den Köpfen und
Herzen mächtig werden, dann kann keine
Partei mehr ruhig denken. Diese Worte
hatte anfangs 1956 Pandit Nehru (der
verstorbene Vater der heutigen Ministerpräsidentin

Indira Gandhi) gesprochen. Er
warnte die Politiker damals vor einer
kriegerischen Lösung der Streitfragen. Aber

es hatte nichts genützt und hätte auch jetzt
sicher nichts genützt. Denn Indien und
Pakistan sind feindliche Brüder.

Wieso es zum Kriege kam

Vor ziemlich genau einem Jahr fanden in
ganz Pakistan Wahlen statt. Dabei siegte
die ostpakistanische Partei. Sie gewann die
absolute Mehrheit in der Nationalversammlung

(Parlament von West- und Ostpakistan).

Der Staatschef Yahaya Khan (ein
Westpakistaner) war sehr enttäuscht. Er
verlangte, dass alle Beschlüsse des
Parlamentes über Verfassungs- und Gesetzesfragen

von ihm genehmigt werden müssen.
Dagegen protestierte der Führer der
ostpakistanischen Partei. Da liess der Staatschef

das Parlament einfach nie zu einer
Sitzung zusammentreten. Und zur Strafe
für den Widerstand gegen seinen Willen
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